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Bereich 1
Kindertageseinrichtungen

Bereich 2
KiJA, JaS, Familienbildung, 

Erziehungsberatung

Bereich 3
Soziale Dienste/

erzieherische Hilfen

Bereich 4
Allgemeine Verwaltung, 

wirtschaftliche Hilfen

Die Jugendsozialarbeit an Schulen sowie der Allgemeine Sozialdienst arbeiten innerhalb des 
Jugendamts der Stadt Nürnberg als Abteilungen in den Bereichen 2 (Kinder- und Jugendarbeit, 
JaS, Familienbildung und Erziehungsberatung) und 3 (Soziale Dienste, erzieherische Hilfen).

Das gemeinsame Ziel der Abteilungen des Nürnberger Jugendamts Allgemeiner Sozialdienst 
(ASD) und Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist es, frühzeitig geeignete und notwendige 
Hilfen für Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien anzubieten, zu vermitteln und um-
zusetzen. Kindeswohl gefährdende Situationen 
und Entwicklungen sollen bestenfalls vermie-
den, frühzeitig erkannt und behoben werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten ASD und 
JaS in Bezug auf ihre gemeinsame Zielgruppe 
junge Menschen an Nürnberger Schulen als Ju-
gendhilfeleistungen in der Schule und im schu-
lischen Umfeld eng zusammen - nach Vorgaben 
des SGB VIII, einer daraus abgeleiteten Dienstan-
weisung des Jugendamts und nach abgestimm-
ten Kooperationsstandards. Daneben sind verbindliche Kommunikationsstrukturen festgelegt. 
Davon betroffen sind die Fachkräfte in der Praxis, regionale Organisationseinheiten und 
Leitungsebenen.

Im folgenden Papier sind diese Regelungen als Übersicht zusammengefasst, ergänzt um Fall-
beispiele und Ablaufschemata der Zusammenarbeit bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.

Jugendamt

Abtg. 3, 4, 5
Kinder- und 

Jugendarbeit

Abtg. 6
Erziehungs- und 

Familienberatung

Abtg. 1
Präventive Kinder- 
und Jugendhilfe

Abtg. 2
Jugensozialarbeit 
an Schulen (JaS)

Abtg. 4
Kinder- und 

Jugendhilfezentrum

Abtg. 1 und 2
Allgemeiner 

Sozialdienst (ASD)

Abtg. 3
Kinder- und Jugend-

notdienst (KJND)

Abtg. 5
Beistand- und

Amtsvormundschaft

Schule

JaS ASD
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1. Allgemeiner Sozialdienst (ASD)
Die Angebote des Allgemeinen Sozialdienstes sind innerhalb des Jugendamts in zwei Abtei-
lungen im Bereich der Sozialen Dienste und Erzieherischen Hilfen zusammengefasst. Jede 
Abteilung ist für bestimmte Regionen und jede ASD-Fachkraft für einen bestimmten adress-
bezogenen Bereich innerhalb der Stadt Nürnberg zuständig. Die ASD-Fachkräfte sind vor Ort 
(innerhalb des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs) als Berater/innen und Ansprechpartner/in-
nen für alle Belange, die Kinder, Jugendliche und deren Familien betreffen, tätig. Daneben 
üben sie das staatliche Wächteramt aus. Dies verpflichtet ASD-Fachkräfte bei gewichtigen 
Anhaltspunkten einer Kindeswohlgefährdung sofort angemessen tätig zu werden (z.B. 
Schutzkonzept, ggf. Inobhutnahme).

Zielgruppe

Alle Nürnberger Haushalte mit Kindern (ab Schwangerschaft), Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen unter 21 Jahren

Aufgabenprofi l

Einzelfallbezogene Leistungen
• Beratung in erzieherischen, wirtschaftlichen und persönlichen Fragen
• Unterstützung in Krisensituationen, z.B. wenn Kinder/Jugendliche und Eltern oder 

Eltern miteinander nicht mehr auskommen
• Einleiten und verantwortliches Begleiten von Hilfen zur Erziehung
• Wahrnehmung des Schutzauftrages für Kinder und Jugendliche, d.h. sofortiges tätig 

werden bei gewichtigen Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung, Einleiten von Schutz-
maßnahmen, ggf. Inobhutnahme

• Beratung und Vermittlung bei Fragen zu elterlichen Sorge und zum Umgangsrecht
• Mitwirkung bei der Jugendhilfe im Strafverfahren
• Mitwirkung in Verfahren beim Familiengericht, z.B. Regelungen zum Sorgerecht und 

Sorgerechtsentzug, Umgang, Zuweisung der Ehewohnung
• Wirtschaftliche Beratung, z.B. Unterstützung bei Ratenplan mit dem Energieversorger, 

Vermittlung von Spenden 
• Begleitung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Strukturelle Leistungen
• Kooperation mit allen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben 

(z.B. Krippen, Kindergärten, Schulen, Horte, Jugendtreffs etc.)
• Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und anderen relevanten Institutionen im Stadtteil
• Zusammenarbeit mit allen relevanten Anbietern der Jugendhilfe (z.B. freie Träger)
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Ausgewählte Arbeitsprinzipien

• Der ASD ist ein aufsuchender Dienst, bietet Hausbesuche und Gespräche im Amt an
• Offene Sprechzeit, ohne Voranmeldung: Montag – Freitag, 8.30 – 10.00 Uhr
• Die ASD-Fachkräfte legen Wert auf Partizipation der Beteiligten und arbeiten transparent. 

Die Situation wird ganzheitlich betrachtet und bearbeitet
• Die Fachkräfte des ASD beachten die Schweigepflicht und den Vertrauensschutz
• Der ASD ist regional und dezentral organisiert, d.h. jeder Bezirkssozialpädagoge (BSP) 

hat einen festen, adressbezogenen Zuständigkeitsbereich

Kontakt

Montag – Donnerstag, 8.00 – 16.00 Uhr 
Freitag,   8.00 – 14.00 Uhr
Unter den bei Adressen abgedruckten Jour-Dienst-Nummern der zuständigen Region

Abends, nachts und an Wochenenden:

Hotline Frühe Hilfen und Kinderschutz
der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi);
Kinder- und Jugendnotdienst           Telefon 2 31-33 33

Adressen

Zentrale: Dietzstraße 4       90443 Nürnberg       Telefon 2 31-26 86

J/B3-1/1: Am Plärrer 10      90429 Nürnberg       Telefon 2 31-81 12

J/B3-1/2: Am Plärrer 10      90429 Nürnberg       Telefon 2 31-81 12

J/B3-1/3: Rollnerstraße 111a      90408 Nürnberg       Telefon 2 31-81 10

J/B3-1/4:  Rollnerstraße 111a      90408 Nürnberg       Telefon 2 31-81 10
 
J/B3-2/5: Reinerzer Straße 8, 16, 18a     90473 Nürnberg       Telefon 2 31-81 02

J/B3-2/6: Allersberger Straße 185 Gebäude A6/A7         Telefon 2 31-82 72
                       (Nürbanum)       90461 Nürnberg

J/B3-2/7: Pillenreuther Straße 34     90459 Nürnberg       Telefon 2 31-82 46

J/B3-2/8: Am Plärrer 10      90429 Nürnberg       Telefon 2 31-81 30

J/B3-2/9: Motterstraße 11     90451 Nürnberg       Telefon 2 31-81 13

J/B3-1/10: Muggenhofer Straße 136     90429 Nürnberg       Telefon 2 31-7 82 27
             Sachgebiet für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

K O N T A K T
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Leistungen des ASD

Arbeitsablauf nach Zugang einer Ereignismeldung (stark vereinfacht)
Selbstmelder
Ereignismitteilung aus Kita, Schule, Gericht, Polizei
Mitteilung § 8a SGB VIII

1

ja nein

Vorgehen gem. KWG

2

Weitere 
Beratung 

§ 16 SGB VIII

Weitere 
Beratung 

§§ 17, 18 SGB VIII

Einleitung HzE 
§§ 27ff, 35a, 
41 SGB VIII

Weiter
mit FG/JGer

Wirtschaftliche 
Beratung

Vermittlung 
an andere 

Dienste

Ziele: Hilfe zur Selbsthilfe, Lösung, Vereinbarungen, Hilfen nach dem SGB VIII, ggf. gerichtliche Entscheidung

Prüfung Kinderschutz
(Verbindliche Regelungen zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII)

Bedarfsklärung 
  Kurzberatung
Bis zu 3 Gesprächstermine
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Arbeitsablauf nach Zugang einer Ereignismeldung (stark vereinfacht)
Selbstmelder
Ereignismitteilung aus Kita, Schule, Gericht, Polizei
Mitteilung § 8a SGB VIII

2. Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
Die Angebote der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) sind innerhalb des Jugendamts in einer 
Abteilung zusammengefasst, die in drei Sozialregionen gegliedert ist. In jeder Region kommen 
JaS-Fachkräfte an allen Schultypen zum Einsatz. Die JaS-Fachkräfte an beruflichen Schulen sind 
einer eigenen Gruppe zugeordnet. Darüber hinaus sind neun schultypbezogene Fachteams 
gebildet, in denen der regelmäßige fachliche Austausch sowie interne Beratung stattfinden.

JaS findet direkt vor Ort an rund 70 Schulen in Nürnberg statt (Grund-, Mittel-, Real-, Be-
rufsschulen, Förderzentren und ein Gymnasium). Beschäftigt sind über 80 sozialpädagogische 
Fachkräfte, von denen ca. ¾ vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration gefördert werden. Arbeitsgrundlage sind die im Schul- und Jugendhilfeaus-
schuss beschlossene Konzeption und Ausbauplanung sowie die jährlich aktualisierten verbind-
lichen Praxisvereinbarungen zwischen Jugendamt und Einsatzschulen.

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an die jungen Menschen der jeweiligen Schule und insbesondere an 
die Schülerinnen und Schüler, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, um 
deren schulische Ausbildung und soziale Integration zu fördern (gemäß § 13 SGB VIII). 

Aufgabenprofi l

Einzelfallbezogene Leistungen
• Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei persönlichen, familiären und schulischen 

Problemen sowie im Übergangsbereich (Kiga - Grundschule, Grundschule - weiterführende 
Schule, Schule - Ausbildung) in Form von Beratungsgesprächen (auch Hausbesuche)

• Krisenintervention
• Kontaktanbahnung und Begleitung zu Fachdiensten, Beratungsstellen und anderen 

Einrichtungen 
• Beratung von Erziehungsberechtigten
• Gespräche mit Lehrkräften und Schulleitungen zur Abstimmung, Fallbesprechung und 

Koordination der Hilfsmaßnahmen

Strukturelle Leistungen
• Kooperation innerhalb der Schule mit Schulleitung, Lehrkräften, Schulpsychologen, Bera-

tungslehrern, Mittagsbetreuung zur Abstimmung, Schulentwicklung und Gestaltung des 
Schullebens. Hierbei wirkt JaS an Elternabenden, Konferenzen, Projekten und in Schulteams 
(bspw. Krisenteam, Beratungsteam) mit

• Zusammenarbeit mit dem ASD, Beratungsstellen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Horten 
und anderen relevanten Institutionen im Stadtteil (bspw. auch in Stadtteilarbeitskreisen)

• Bildungsangebote, Gestaltung des Schullebens, präventive Ansätze, themenbezogene 
Arbeit mit Schulklassen in Form von Gruppen- oder Projektarbeit auch innerhalb der Ferien.
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Ausgewählte Arbeitsprinzipien

Die Jugendsozialarbeit an Schulen baut konzeptionell auf den Arbeitsprinzipien der Jugendhilfe 
auf. Dies sind insbesondere:

• JaS ist offen für alle Schülerinnen und Schüler
• Freiwilligkeit
• Prävention
• Intervention
• Vertrauensschutz
• Schutz von Kindern und Jugendlichen
• Kooperation und Netzwerkarbeit

Jugendsozialarbeit an Schulen                           Telefon 2 31-1 08 96
Lina-Ammon-Straße 28, 90471 Nürnberg       Fax   2 31-1 08 97

Abteilungsleitung                                                 Telefon 2 31-1 41 70

Regionalleitung Nürnberg-West                           Telefon 2 31-1 05 59
ASD-Regionen 1, 2, 8

Regionalleitung Nürnberg-Ost                              Telefon 2 31-1 03 71
ASD-Regionen 3, 4, 5

Regionalleitung Nürnberg-Süd                             Telefon 2 31-1 03 34
ASD-Regionen 6, 7, 9

Leitung JaS an beruflichen Schulen                      Telefon 2 31-1 08 94

JaS-Fachkräfte unter: www.jas.nuernberg.de

Jugendsozialarbeit an Schulen in Nürnberg wird anteilig durch das JaS-Programm des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration gefördert.

K O N T A K T
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Einzelfallbezogene Hilfe:
Sozialpädagogische Diagnostik,

individuelle Beratung und
Betreuung, Krisenintervention

Mindestens 50% der
Jahresarbeitszeit

Bei akutem Bedarf Priorität der
Einzelfallhilfe vor den übrigen

Leistungen

Vernetzung, Koordination,
Bildung, Qualifi zierung,

schulisches Leben und Schulkultur,
Präventive Ansätze

Bis zu 50% der Jahresarbeitszeit

Aufteilung nach Vereinbarung
zwischen Schule und Jugendamt

mit folgenden Bestandteilen:

• Vernetzung und Kooperation

• Ferienangebote

• Bildung und Qualifizierung
• Organisation, Vermittlung

von Angeboten
• eigene Angebote

• Beiträge zum schulischen 
Leben und zur Schulkultur

• Mitgestaltung von Ganztages-
bildung und -betreuung

Ganztagesbildung
oder

Ganztagesschule

• gebundene Ganztages-
schule

• Ganztagesschulbetrieb 
durch Träger der Jugend-
arbeit im Auftrag der 
Schulleitung

• sonstige Angebote in 
Verantwortung der 
Schule (z.B. Sportvereine)

• Mittagsbetreuung

• Hort/Schülertreff

• Kinder- und Jugend-
häuser (städtisch oder 
freier Träger)

Allgemeiner
Sozialdienst (ASD) 

Bei weitergehendem Hilfe-
bedarf: Fallverantwortung, 
Hilfeplanung

JaS kooperiert im erforder-
lichen und sinnvollen Umfang

Beratungsstellen
und Dienste

z.B. Erziehungsberatung,
Jugendmigrationsdienst,
Suchtberatung,
Jugendpsychiatrie,
Schulpsychologie, Polizei
...

Übergangsmanagement 
Schule - Ausbildung - Beruf

z.B. SCHLAU, Quapo,
Perspektiven im Quartier,
Beratung und Maßnahmen
durch Träger, Jobcenter,
Arbeitsagentur, Ausbildung

Leistungen der Jugendsozialarbeit an Schulen

Einbindung und Schnittstellen 

Abstimmung 
im Einzelfall

Bekanntmachen,
Kontaktaufnahme

9

Angebote und Einrichtungen 
der Jugendhilfe

• Kindertageseinrichtungen

• Kinder- und Jugendarbeit

• Aktivspielplätze

• Stadtteilbezogene Gremien/
Funktionen, z.B. Stadtteil AK, 
Stadtteilkoordination

• „Familienfreundliche Schule“

• Bürgerschaftl. Engagement, 
z. B. ZAB



3. Verbindliche Kooperationsstandards zwischen 
ASD und JaS

a) Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII

Defi nition und rechtliche Grundlagen

Der Schutzauftrag ist eine grundlegende Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe nach § 1 Abs. 3 
SGB VIII. Diese ist gem. § 8a und 8b SGB VIII (Kinderschutzgesetz) von allen in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätigen Fachkräften vorrangig wahrzunehmen.

Formen der Umsetzung

Auf die Dienstanweisungen und die verbindlichen Regelungen zum Schutzauftrag für JaS und 
ASD wird an dieser Stelle hingewiesen:

 – Dienstanweisung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) im Bereich des Jugend-
amts Nürnberg

 – Verbindliche Regelung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialdienstes im Bereich des Jugend-
amts Nürnberg

Bemerkungen

Werden dem Jugendamt oder sonstigen Trägern gewichtige Anhaltspunkte einer Gefähr-
dung bekannt, ist die Weitergabe der notwendigen Informationen für die Wahrnehmung 
des Schutzauftrags möglich. Die Eltern sind einzubeziehen, wenn damit nicht der Schutz des 
Kindes/Jugendlichen gefährdet wird.

Abgesehen von diesem Punkt (Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII) ist in einzelfallbezogenen 
Kooperationen immer das Einverständnis der Sorgeberechtigten/“jungen Volljährigen“ ein-
zuholen.

K O O P E R A T I O N
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b) Beteiligung an Hilfeplanverfahren

Defi nition 

Regelmäßige Hilfeplangespräche dienen der Planung und Überprüfung des Hilfeprozesses. 
An ihnen sind neben den Personensorgeberechtigten, den Kindern (altersentsprechend) und 
Jugendlichen weitere Fachkräfte zu beteiligen.

Formen der Umsetzung

Dem ASD obliegt die Federführung beim Hilfeplanverfahren (§ 36 SGB VIII). Wird JaS im Rah-
men der Einzelfallhilfe tätig, ist während des gesamten Prozesses eine enge Zusammenarbeit 
zwischen ASD und JaS geboten. 

JaS trägt aufgrund ihrer Erfahrungen mit den jungen Menschen dazu bei, dass eine bedarfs-
gerechte Hilfe eingeleitet und ergänzend begleitet werden kann.

Um eine bedarfsgemäße Weiterführung (ebenso: Aufnahme) der Einzelfallhilfe durch JaS im 
Rahmen ihres Auftrags nach § 13 SGB VIII sicher zu stellen, gibt der ASD die hierzu relevanten 
Informationen (siehe: Bemerkungen) an JaS weiter.

Bemerkungen

Der ASD weist den Hilfeerbringer auf die Kooperation mit JaS hin.
Der ASD informiert JaS nachrichtlich mit Hilfe der Datensammlung.

c) Fallbesprechung (Fachgespräch)

Defi nition 

Eine Fallbesprechung ist ein gemeinsames Fachgespräch zwischen den zuständigen ASD- und 
JaS-Fachkräften über zu beratende Schülerinnen und Schüler. Nach Bedarf können auch wei-
tere am Fall beteiligte Fachkräfte, z.B. aus Erziehungsberatungsstellen, Gesundheitsamt usw. 
teilnehmen. Das Ziel ist die Klärung von Hilfsmöglichkeiten.

Formen der Umsetzung

Eine Fallbesprechung ist Aufgabe der jeweils zuständigen ASD- und JaS-Fachkraft vor Ort.

Bemerkungen

Anonymisierte Fallbesprechungen sind grundsätzlich möglich.
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d) Gemeinsame Gespräche mit Kindern, Jugendlichen und Eltern

Defi nition 

Gemeinsame Gespräche von ASD und JaS mit Eltern und/oder dem betroffenen Kind/Jugend-
lichen bzw. der/dem jungen Volljährigen.

Formen der Umsetzung

Gemeinsame Gespräche finden entweder in den Räumen der Schule oder des ASD mit den 
Eltern (mit/ohne Kind) statt.
Auf Wunsch der Kinder/Jugendlichen ist auch ein gemeinsames Gespräch (zunächst) ohne 
Beteiligung der Eltern zu ermöglichen. Gemäß § 8 SGB VIII besteht ein eigenständiger Bera-
tungsanspruch der Kinder und Jugendlichen in einer Not- und Konfliktlage auch ohne Kennt-
nis der Personensorgeberechtigten, wenn durch die Mitteilung an diese der Beratungszweck 
vereitelt würde.

Bemerkungen

Jeder der Beteiligten kann hierfür die Initiative ergreifen und ein solches Gespräch vorschlagen. 
Die Modalitäten sind vorher abzusprechen. Ein gemeinsames Protokoll und Absprachen zur 
Abfassung (wer, Form) sind wünschenswert.

e) Beteiligung an Stadtentwicklung

Defi nition 

Eine integrierte Stadtentwicklung erfordert eine ganzheitliche Gestaltung von Planungspro-
zessen. Dies bedeutet u.a. eine Einbeziehung der sozialen Belange.
ASD, die offene Kinder- und Jugendarbeit und JaS gestalten durch ihre systematische Verzah-
nung diesen Prozess mit. 

Formen der Umsetzung 

Beteiligung an Stadtentwicklung durch Kooperation in Stadtteilarbeitskreisen und anderen 
regionalen Gremien. Kooperation mit Stadtteilkoordination und stadtteilorientierten Projekten.
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f) Informationsaustausch, Qualitätsentwicklung und –sicherung der 
Kooperation

Defi nition 

Kommunikation zwischen den beteiligten Kooperationspartnern ist die Basis für ein reibungs-
loses, verzahntes Handeln. Deshalb werden Kommunikationsstrukturen geschaffen, die diese 
Voraussetzung sicherstellen. 

Formen der Umsetzung

Jour-fixe zwischen ASD-Leitung und Regionalleitungen ASD mit den Abteilungsleitungen der 
Kinder- und Jugendarbeit und JaS

Turnus: Jährlich.
Organisation: Abteilungsleitungen JaS und Kinder- und Jugendarbeit.

Jour-fixe der neun Sozialregionen zwischen Regionalleitungen und Bezirkssozialpädagogen 
des ASD, den Einrichtungsleitungen der Kinder- und Jugendarbeit und den jeweiligen JaS.

Turnus: Einmal jährlich und nach Bedarf.
Organisation: ASD.

Gemeinsame Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für relevante Themen. Dabei 
sind verschiedene Formen und Formate möglich (Einladung in regionale Teams, Regionalbe-
sprechungen, Workshops, Tagungen usw.).

Organisation: Nach Absprache

Hospitationen: Insbesondere im Rahmen der Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen (aber 
auch darüber hinaus) finden gegenseitige Hospitationen statt.

Organisation: individuell, nach Absprache

Kooperationsvereinbarungen werden regelmäßig überprüft, aktualisiert und ergänzt.
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4. Exemplarische Fallverläufe - 
Kooperation ASD-JaS

Beispiel 1: Junge (9 Jahre) besucht die dritte Klasse einer Regelschule, 
wohnhaft bei alleinerziehender Mutter

Informationssammlung/Kontaktanbahnung zum Schüler
Kennenlernen der Lebenswelt, der Stärken und Schwächen
(sozialpädagogische Diagnostik):

 – Beobachtung in verschiedenen Settings: Pausenhof, 
Ausflug, Unterricht, Hort

 – durch Gespräche mit dem Schüler

Gespräch mit Personensorgeberechtigter (PSB)
 – Thematisierung des Verhaltens
 – Eruieren des Unterstützungsbedarfs von Schüler und PSB 
(Überforderung in der Erziehung) und deren Ressourcen

 – Vorstellung der Hilfsangebote (JaS, ASD, HzE)
 – Einverständnis zur Zusammenarbeit von Kind und JaS 
mit Auftragsklärung

 – Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht gegen-
über ASD/Schule/Hort

Gespräch mit der Schule/dem Hort
Informationsaustausch, Interventionsplanung zum Umgang 
mit auffälligem Verhalten in Schule und Hort.

Information durch Lehrkraft
Schilderung auffälligen Verhaltens des Schülers,
hier: verbale und physische Gewalt gegenüber Schülern 
und verbale Gewalt gegenüber Lehrkräften

ASD

Begleitung des 
Kindes
durch 

Einzelgespräche, 
Gruppenarbeit

Unterstützung der 
PSB

Bspw. durch
Vermittlung

zwischen
Lehrkraft und

PSB, gemeinsame
Gespräche

Fallbesprechung mit dem ASD
 – Weitergabe der Informationen (von Kind, PSB, Schule, 

Hort)
 – Klärung von Hilfsmöglichkeiten
 – Absprache zur Vermittlung der Familie an ASD

Gemeinsames Gespräch
 – Beteiligte: PSB, ASD, JaS, Lehrkraft, Hort
 – Eruieren des Unterstützungsbedarfs
 – Absprache der Zuständigkeiten und begleitenden 

Maßnahmen

Beteiligung am Hilfeplanverfahren
 – Austausch über bedarfsgerechte Hilfe
 – Information vom ASD über Hilfeerbringer (SpFh)

Kontaktaufnahme zum Hilfeerbringer
 – Absprache zu den Aufgabenbereichen von JaS und

Hilfeerbringer
 – Kontakt herstellen zwischen Hilfeerbringer und Schule

Bedarfsbezogener
Kontakt zum Kind

Auf dem Laufenden halten
Gespräche mit Schule, ASD, Hilfeerbringer und Hort

Bedarfsbezogener
Kontakt zur PSB

...

Ei
n

ze
lf

al
lh

ilf
e

B
eo

b
ac

h
tu

n
g

ss
ta

tu
s

K
o

n
ta

kt
p

h
as

e

14



Ereignis Maßnahme JaS Maßnahme ASD

23.06.2015 S. sucht Gespräch mit JaS
(ist mit Situation zu Hause 
überfordert, selbstverlet-

zendes Verhalten etc.)

Beratungstermine mit JaS,
Mit Erlaubnis von S. nimmt JaS 
Kontakt zu ASD auf (schildert 

die Situation von S.)

30.06.2015 Gemeinsames Gespräch ASD, JaS und S. 

Inobhutnahme S. und Unter- 
bringung im Jugendschutz, 

Information an Eltern u. SPFH

Gemeinsames Gespräch mit 
Eltern von S. und dem Helfer- 

netzwerk, um mögliche 
Perspektiven zu erarbeiten 

08.07.2015 S. zieht auf eigenen Wunsch 
wieder bei ihrer Familie zu 

Hause ein, sie besucht weiter 
ihre angestammte Schule

JaS ist weiterhin Ansprechpart- 
ner, begleitend und beratend 

in der Schule23.07.2015 Vereinbarter Hausbesuch bei 
Familie von S. und Gespräch

JaS wird über Gespräch in Kenntnis gesetzt

29.07.2015 S. wendet sich erneut an JaS, 
schildert Probleme zu Hause, 

Situation eskaliert (trinke 
Desinfektionsmittel, 

Anzeichen Suizidalität)  

stationärer Aufenthalt S. in 
der KJP

Beratung S. bei JaS,
JaS nimmt mit ASD Kontakt 

auf und begibt sich mit S. zum 
ASD

Gemeinsames Gespräch JaS, ASD und S.

JaS begleitet S. in die KJP zur 
Abklärung

Information an die Eltern und 
Fachkräfte,

Gespräch mit Eltern, SPFH und 
Therapeutin KJP über aktuelle 

Situation und psychischen 
Gesundheitszustand von S.

12.08.2015

Information an JaS über die weiteren Planungen

15.08.2015 Besuch von S. in einer Mäd-
chenwohngruppe, begleitet 

durch SPFH

26.08.2015 Vorstellungsgespräch von S. 
in stationärer Wohngruppe

Mitarbeiterin ASD begleitet S. 
zum Vorstellungsgespräch in 

der Wohngruppe 

02.09.2015 Beendigung des stationären 
Klinikaufenthaltes und Ein-
zug von S. in die stationäre 

Wohngruppe  

Begleitung durch zuständige 
Mitarbeiterin des ASD

09.09.2015 Information an JaS

Gemeinsames Gespräch 
Eltern, Einrichtung, ASD, um 
Wohngruppe und Personal 

kennen zu lernen 

Danach S. besucht weiterhin die
angestammte Schule

JaS ist weiterhin Ansprechpart-
ner, begleitend und beratend 

in der Schule

JaS wird in die Hilfeplanung einbezogen

Beispiel 2: Mädchen S. (15 Jahre) besucht die 8. Klasse eines Förderzentrums; ältestes Kind von insge-
samt fünf Kindern (drei Schwestern, ein Bruder); die Familie ist seit Jahren beim ASD bekannt; SPFH 
sowie weitere Fachkräfte in der Familie installiert
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5. Ablaufverfahren beim Verdacht auf Kindes-
wohlgefährdung (JaS) sowie bei der Mitteilung 
zur Gefährdung eines Kindes/Jugendlichen (ASD)

Ablaufschema bei JaS: Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Leistungen der JaS-Fachkraft

JaS-Fachkraft nimmt gewichtige Anhalts-
punkte für eine Kindeswohlgefährdung 
wahr.

Einbeziehung des Kindes/Jugendlichen 
und der Erziehungsberechtigten in die 
Gefährdungseinschätzung, wenn der 
Schutz des Kindes dadurch nicht in 
Frage gestellt wird.

Mitteilung an Vorgesetzte/n

und - sofern die Vermutung durch die/den 
Vorgesetzte/n nicht ausgeräumt wurde:

Einschätzung durch die „insoweit 
erfahrenen Fachkraft“ des KJND, 
Telefon: 231 - 27 30

JaS-Fachkraft bewertet und dokumentiert, 
ob die eigenen Leistungen bzw. die durch 
JaS-Koordination angebotenen Maß-
nahmen ausreichen, um die Gefährdung 
abzuwenden.

Die Leistungen von 
JaS reichen aus, um 
die gewichtigen 
Anhaltspunkte aus-
zuräumen.

Leistungen 
reichen nicht 
(mehr) aus.

Informationen an 
den Allgemeinen 
Sozialdienst 
(ASD)

während der 
Dienstzeiten:

Telefon:
231 - 26 86

außerhalb der 
Dienstzeiten:

Telefon: 
231 - 33 33

Wahrnehmung 
akuter 

Gefährdung

Vermutung 
wird durch 
Vorgesetzte/n 
ausgeräumt.

Gefährdung des 
Kindeswohls ist 
abgewendet.

Eigene JaS-Leistungen werden erbracht 
bzw. andere Angebote koordiniert.

Einbeziehung des Kindes und der Eltern, 
wenn der Schutz des Kindes dadurch 
nicht gefährdet wird.

Weiter bestehende Vermutung von 
gewichtigen Anhaltspunkten

Weiter bestehende Vermutung von 
gewichtigen Anhaltspunkten

Leistungen wer-
den nicht (mehr) 
in Anspruch 
genommen.

Mangelnde 
Wirkung

Gefährdungsein-
schätzung kann 
nicht verlässlich 
durchgeführt 
werden.

Informationen an 
den Allgemeinen 
Sozialdienst 
(ASD)

während der 
Dienstzeiten:

Telefon:
231 - 26 86

außerhalb der 
Dienstzeiten:

Telefon: 
231 - 33 33

Gefährdung
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Innerhalb des Jugendamts liegen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JaS und des ASD eine 
Dienstanweisung und verbindliche Regelung zur Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohl-
gefährdung nach § 8a SGB VIII vor. In der Dienstanweisung werden der Schutzauftrag, die Definition 
der Kindeswohlgefährdung, Handlungsschritte bei Gefährdungseinschätzung und der Abwendung des 
Gefährdungsrisikos, Dokumentationsverfahren und Gesetzestexte beschrieben. Darauf wird hier ver-
wiesen. 

Schematisch werden nachfolgend die jeweiligen Ablaufverfahren beim Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung (JaS) sowie bei der Mitteilung zur Gefährdung eines Kindes/Jugendlichen (ASD) dargestellt.

Vorgehen bei einer Mitteilung zur Gefährdung eines Kindes/Jugendlichen 

JaS berät sich zunächst mit der zuständigen „insoweit erfahrenen Fachkraft“
Ergebnis: Gefährdung scheint gegeben =>

JaS macht eine Mitteilung/Jugendlicher meldet sich ggf. selbst

Mo - Do 8.00 - 16.00 Uhr, Fr 8.00 - 14.00 Uhr

über Jourdienst oder unmittelbare Weiterleitung an die/den fallzuständigen 
Mitarbeiter/in im ASD

Die Situation wird überprüft:
Kontaktaufnahme zur Familie, z. B. Hausbesuch.

Es wird geprüft welche Intervention zum Schutz des Kindes sinnvoll und notwendig ist

Inobhutnahme (ION) 
durch den ASD

Bei ION durch den KJND 
oder die Polizei (nachts, 

am Wochenende) wird der 
ASD informiert

Fortlaufende Überprüfung zum 
Bestand bzw. zur Notwendigkeit 
mit allen Beteiligten ggf. auch 
Kita, Schule

Rückmeldung 
durch den ASD 
an Mitteiler

Gegenseitige 
Rückmeldung

Erarbeitung eines 
Schutzkonzeptes

Hinweise auf Kindeswohl-
gefährdung bestätigen 

sich aktuell nicht

Das Kind/der Jugendliche 
wird in der 

Kindernotwohnung/
Jugendschutzstelle 

betreut

Den Schutz des Kindes 
gewährleisten die Betei-

ligten (ggf. auch Kita, 
Schule) in gegenseitiger 
Absprache und Verant-

wortung

Bitte weiter beobachten! 
Bei neuen/weiteren 
Hinweisen: erneute 
Kontaktaufnahme
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6. Schweigepfl ichtsentbindung
Für alle Leistungen der Jugendhilfe und insbesondere in der persönlichen und erzieherischen 
Hilfe gilt ein besonderer Daten- und Vertrauensschutz. Deshalb ist das Einverständnis der 
Sorgeberechtigen/jungen Volljährigen für den Austausch einzelfallbezogener Informationen 
zwischen JaS und ASD eine Grundvoraussetzung. Ein unterstützendes Instrument hierfür ist die 
Einwilligungserklärung.
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